
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/22 86/11/0057
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

AVG §38;

AVG §68 Abs1;

KFG 1967 §66 Abs1;

KFG 1967 §66 Abs2 lite sublitbb;

Rechtssatz

Die Behörde ist an ein rechtskräftiges Straferkenntnis gebunden und kann daher die davon betro:ene Vorfrage nicht

gemäß § 38 AVG 1950 selbstständig lösen.

Schlagworte

Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der Behörde
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